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fähigkeit und nicht auf bloßes Versorgtsein des Kindes in der Schule Wert
legt.

Äußere Umstellungen treffen nicht den Kern der Schulprobleme. Der
Erfolg der pädagogischen Arbeit hängt von anderen Faktoren ab. Alle geistige
Arbeit, wie sie in der Schule gefordert und geleistet werden muß, setzt beim
Kind eine genügende Aufnahmefähigkeit und Konzentrationskraft voraus.
Diese nehmen heute erfahrungsgemäß ziemlich rasch ab. Wünschenswert
wären eher kürzere Intervalle von Arbeit und Erholung im Ablauf des Jahres.

Für gewisse Mängel (Aufnahme- und Abschlußprüfungen im März) können

Lösungen gefunden werden, ohne die vielen Nachteile der verlängerten
Sommerferien und des Herbstschulanfangs. Die Ansinnen, welche heute von
außen an die Schule und das Kind herangebracht werden, sind vielfach von
andern als von pädagogischen Motiven diktiert und sind im Interesse des
Kindes und seiner ungestörten Entwicklung abzulehnen. Dora Hug

Eine Resolution über jugend- und volksschädigende
Druckerzeugnisse

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Lehrervereins, nach
Anhören von Referaten der Herren

Dr. A. Meiliger vom Eidg. Departement des Innern über «Die rechtliche
Situation im Kampf gegen jugend- und volksschädigende Druckerzeugnisse»
und Peter Schuler, Präsident der Jugendschriftenkommission des Schweizerischen

Lehrervereins, über «Positive Maßnahmen des Schweizerischen
Lehrervereins im Kampf gegen jugendgefährdende Druckerzeugnisse», ist
beunruhigt durch die anhaltende Flut jugendschädigender Druckerzeugnisse,
welche in unserem Lande feilgeboten wird und in so vielen Fällen die besten
Erzieherabsichten von Elternhaus und Schule durch ihre ungeistige Art und
verrohende Wirkung bedroht oder zunichte macht. Sie stellt fest, daß einerseits

diese Druckerzeugnisse aus Profitsucht einzelner hergestellt und
vertrieben werden und anderseits in weiten Kreisen auf diesem Gebiete noch
in hohem Maß Unwissenheit und Gleichgültigkeit herrschen.

Sie begrüßt die Schaffung einer interkantonalen Dokumentationsstelle zu:
Bekämpfung jugend- und volksschädigender Druckerzeugnisse durch die Kon
ferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Der SLV erklärt sich zu
Mitarbeit bei der Lösung der Aufgaben dieser Stelle bereit.

Die DV lädt die zuständigen Behörden ein, auf eine konsequente Anwen
dung des geltenden Rechtes Bedacht zu nehmen. Sie begrüßt und unterstütz
die Bestrebungen, auch Druckerzeugnisse, die zum Verbrechen anregen, sii
tenverderbend oder verrohend wirken, unter die Sanktionen des Schweize
rischen Strafgesetzbuches zu stellen.

Der Schweizerische Lehrerverein bekennt sich nach wie vor zum Grunc
satz, den Kampf gegen das minderwertige Schrifttum vor allem durch de n

Einsatz für das Gute und Bleibende zu führen: Förderung des guten Jugendbuches,

Förderung von Jugendbüchereien und Jugendzeitschriften. Er appe -

liert an Eltern, Lehrer und Behörden, ihn in diesen Bemühungen weiterhin
und vermehrt zu unterstützen.

Zug, den 28. Juni 1964
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